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Amtlicher Theil.

Gesehe; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Verfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die

Gebühren der Nechtsanwälte in der Gerichtsbarkeit für Nichteingeborene.

Auf Grund des § 3 der Reichskanzler-Verfügung vom 28. November 1901, betreffend die

Regelung des gerichtlichen Kostenwesens in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee (Kolonialblatt 1901,
Seite 853), bestimme ich: » « -

Die Gebühren der Rechtsanwälte werden im doppelten Betrage der Sätze erhoben, die in den
im § 19 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten Vorschriften bestimmt sind.

Diese Bestimmung tritt am 1. April 1902 in Kraft.

Dar-es-Saläm, den 17. März 1902.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Graf v. Götzen.

Verordnung, betreffend den Anmeldezwang der Zweigfaktoreien und Zweig-
niederlaffungen in Kamerun. .

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzblatt für 1900, Seite 813) in Ver-

bindung mit § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 verordne ich, was folgt:

 1.

Die im Schutzgebiete ihren Sitz habenden Handels-Gesellschaften, Pflanzungs-Gesellschaften,
Kolonial-Gesellschaften, ebenso die Handel und Gewerbe treibenden einzelnen Personen sind verpflichtet, von
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der Errichtung von Zweigfaktoreien und Zweigniederlassungen unverzüglich demjenigen Bezirksamt bezlehungs-

weise dienigen Station Anzeige zu erstatten, in deren Bezirk die neue Faktorei oder Niederlassung
belegen i

Behuss Anmeldung des Personals ist der Anzeige ein Verzeichniß sämmtlicher weißen und schwarzen
Angestellten der Zweigfaktorei oder Zweigniederlassung beizufügen.

§ 2.
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe von 10 bis 150 Mark bestraft, welche, wenn sie nicht

beizutreiben ist, in entsprechende Haft umgewandelt werden wird.
§ 8.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kreft.

Bußa, den 22. März 1902.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:

(L. S.) Plehn, Regierungsrath.

Verordnung des Kaiserlichen Gonverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend

Abänderung der Verordnung betreffend die Abwehr und Unterdrückung von

Viehseuchen, vom 24. Dezember 1901.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 809) und des § 2 der
Verfügung, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die
Verwaltung betreffender Vorschriften in Deutsch-Südwestafrika, vom 25. Dezember 1900, wird Folgendes
verordnet:

Die §§ 2 und 13 Nr.1der Verordnung betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Vieh-
seuchen vom 24. Dezember 1901 erhalten unter Aufhebung der bisherigen die folgende Fassung:

8 2.
Hinsichtlich der von außerhalb in das Schutzgebiet eingeführten Pferde, Esel, Maulthiere, Maul-

esel, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine sind von dem Leiter des Transportes beizubringen:
1. ein von der zuständigen Behörde des Herkunftsortes der Thiere ausgestelltes Gesundheitszeugniß,

daß am Herkunftsorte keine der im § 1 unter Nr. 1—3, 5—11, 13 und 14 verzeichneten Krank-

heiten, soweit die einzuführende Thierart davon befallen werden kann, zur Kenntniß der Behörde
gekommen ist;

2. ein Zeugniß, auf dem die letzte auf dem Wege bis zur deutschen Grenze innerhalb des benach-

barten Grenzbezirks gelegene Polizeistation bescheinigt, daß die Thiere auf dem Zuge keinen Platz
berührt haben, an dem das Bestehen solcher Krankheiten (Nr. 1) festgestellt ist. Im Falle des
Nichtbeibringens dieser Bescheinigung wird die Einfuhr nur dann gestattet, wenn die in Frage

stehende Heerde auf einem seuchenfreien Platze des Aussuhrbezirks in der Nähe der Grenze eine
Quarantäne von 21 Tagen überstanden hat und die deutsche Grenzstation über die Innehaltung

dieser Quarantäne laut Bescheinigung der Polizeibehörde des Ausfuhrbezirks Gewißheit erhält.
Werden Rinder aus Europa eingeführt, so ist außerdem eine Bescheinigung über die kurz vor

dem Abgange erfolgte Tuberkulinimpfung, auf die ein Ansteigen der Körperwärme um mehr als 0,5 Grad

nicht stattgefunden hat, beizubringen.
Der Leiter des Transportes hat die Bescheinigungen (Abs. 1 und 2) der nächsten Grenzpolizei-

station des Schutzgebietes und der Polizeibehörde des Bestimmungsortes vorzulegen und sie während des
Transportes bei sich zu führen.

Tritt eine Seuche in einem dem Schutzgebiet benachbarten Grenzbezirk in so bedrohlichem
Umfange auf, daß daraus dem Viehbestande benachbarter Bezirke eine ernste Gefahr erwachsen
kann, so sind die den letzteren vorgesetzten Bezirksamtmänner berechtigt, die Viehbestände ihres
Bezirks durch Absperrung und Errichtung von Quarantänestationen zu sichern.

8 13.
Mit Geldstrafe bis zu 600 Mark oder mit Hast wird, sofern nicht nach den bestehenden gesetz-

lichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, bestraft:
1. wer die in § 8 vorgeschriebene Bescheinigung zu 2c.

Windhoek, den 25. Februar 1902.

Der Kaiserliche Gouverneur.

—“ Leutwein.

*; Vergleiche Deutsches Kolonialblatt 1902, Seite 110.
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Nachweisung der Brutto-Einnahmen bei der Zollverwaltung für Deutsch-
Ostafrika im Monat Februar 1002.

(Eine Rupie zum Kurse von 1,38819 Mk.)

Zölle für Schunfahrs.Holzschlag.Neben-
Haupt-Zollamt Ausfuhr Einfuhrgasde Gebühren Einnahmen Insgesammt

Rpy. P.] Ap. VP.] #e. P.] p. P.] Kp. [P. Kp. P. M. #.
1 l .

Tana 504 281680 23 6 — 96 38388 E 12676 26 17 595 85
Panginn 886 55 580 18 3 — 87 39 6 52 556436—7724
Bagamoooné99 2141774 21 3.— 38 04 7 — 21 92146— 30 43151
Dar- es-Salam. ... 1279 321 11107 14 9 — 70 311523 2442989 37= 18032—1
Kilüwwmnmll 4156 +606 07 15.— 81 28134 140 992 49 152605
Linniii 3139 4 1354 26 9.— 44 58 5 344553 35— 632119

Zusammen 17665 63495024 —äL 606=29536527
—— —— — — — — —— —

24 5623 Mk. 68719 Mt. 62 Mt. 681 Mt. 1478 Mt.

58 Pf. 16 Pf. 47 Uf. 78 Pf. 33 Pf.

Uebersicht über die Geschäfte des Bezirksgerichts zu Ponape während des
- Kalenderjahres 1901.*)

Aus Davon
 23 8 *# 52

Es waren anh ängig: 5m ?m727 9 m 22

2 . &amp;E —r

- I i

A. Burgerliche Rechtsstreitigkeiten, und zwar:

1. Prozesse . 1 2 3 3 —

. Sonstige Rechtssachen, Arreste, einstweilige Vessuunge, Zwangsuol-
streckungen, Nahnsachen, Ausgebote #u. I— w. — 2 2

B. Konkurssachen — — —

C. Strafsachen, und zwar:
1. Sachen, in welchen ein Strafbefehl zu erlassen war 2 22 —
2. Sachen, in welchen ein Hauptverfahren einzuleiten war. 1 1 1 —

3. Einzelne richterliche Anordnungen, Ermittelungssachen — — — —

In den Sachen zu 2 fanden Lauptverhandlungen statt:a) ohne Beisitzer ..... — 1 1 1 —

b) mit Beisitzen .... —- -— — — —

D. Privatklagesachen " — — — —

E. Sechen der nichtstreitigenGerichtsbarkeit, und zwar:
1. Nachlaßregulirungen ...... — — — — —

2. Sonstige Handlungen der freiwilligen öerichtsbarteit:
a) Beglaubigungen – 6 6 6 —

b) Ausstellung von Attesten und Aufnahme von Verhandlungen .. — 15 15 15 —

Uebersicht über die gerichtlichen Geschäfte des Bezirksgerichts für die Westkarolinen
und Palau zu Nap während des Kalenderjahres 1900.

A. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, und zwar:
1. Prozesse 1 1 1 —

2. Sonsiige Nechtssachen, Arreste, einstweilige Verfügungen, 3wangsool
streckungen, Mahnsachen, Sühnesachen, Aufgebote u. s. w. — — —

Von den Sachen zu 1 und 2 gehörten zur Zuständigkeit: «
s)desRcchters.. ...· —

dl des Gechss 1 1 1 —
B. Konkurssachen .................. — — — — —

O. Htrasachen, und zwar:
u Sachen, in welchen ein Strafbefehl zuerlassen war . — 7 7 7 —

2. Sachen, in welchen einn Hauptoerfahren einzuleiten war — — — — —
D. Nachlaßsachen .· 2 — 2 — 2

E. Landregistersachen — — —

F. Sonstige Handlungen derfreiwilligen Gerichtsbarkeit . --s- 12 12 12

5) Vergleiche Deutsches Kolonialblatt 1901, Seite 353.
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nebersicht über die Geschäfte des Bezirksgerichts für die Westkarolinen und

Palau zu # während des Kalenderjahres 1901.
— — – S

Es waren anhängig: 5 5 l *W
13 2 258* 7*s 2s 2s

 A. BürgerlicheeRochtsstreitigkeiten. und zwar:
1 Prozesse...m ... — — — — —

2. GSonsuuge Nechtssachen, Arreste, einstweilige Versügungen, Zwangsvoll=
streckungen, Mahnsachen, Sühnesachen, Aufgebote u. k. 5. — 1 1 1 —

Von den Sachen zu 1 und 2 gehörten zur Naiebigie
a) des Richtes — 1 1 —

db) des Gerichts.. .........— — — —

 nB. Konkucsee ..... — — — —

C. Strafsachen, und zwar:
a) Strafbefehle.... — 4 4 4
b) Sachen, in welchen ein Haupwerfahren einzuleiten drdde — — — —

D. Nachlaßsachen. .. .... ... 2 — 2 — 2

E. LandregistersachenX — 7 7 7—

F. Sonstige Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit — 26 26 26 —

Uebersicht über die Geschäfte des Bezirksgerichts far die Marianen zu Saipan

während des Kalenderjahres 1900.
A. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten,

1.
2.

Konkurssachen
Strafsachen, und zwar:
1

und zwar:

P

In den Sachen zu 2 fanden Hauptverhandlungen
a) ohne Beisitzer
b) mit Beisitzern

Sachen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit, und zwar:

1 Eintragungen und Löschungen im Landregister
. Sonstige Handlungen der Icchestreitigen Gerichtsbarkeit ——

Testamentserrichtungen, vorlaufige Verwahrungen u. s.

Prozesse, einschließlich der Urkunden-, Ehe= und Entmündigungsprozesse
Sonstige Rechtssachen, Arreste, einstweilige Verfügungen, Zwangsvoll-
streckungen, Mahnsachen, Sühnesachen, Aufgebote u. s. w.

Sachen, in welchen ein Strafbefehl zu erlassen war#.
2. Sachen, in welchen ein Hauptverfahren einzuleiten war

—7 1###

l

11 11

w.)

Personalien.
Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, den vortragenden Rath

im Reichsamt des Innern, Geheimen Ober-Regierungsrath Lewald, für die Dauer des gegenwärtig von
ihm bekleideten Amts zum ordentlichen Mitglied der Disziplinarkammer für die Schutzgebiete zu ernennen.

Kaiserliche Schutgtruppen.

Schutztruppe für
A. K. O. vom

Deutsch-Ostafrika.
1. Mai 1902.

Stabsorzt Dr. Diesing, auf sein Gesuch und auf Grund der nachgewiesenen Invalidität der Abschied mit

der gesetzlichen Pension bewilligt; gleichzeitig wird derselbe mit seinem Patent im Beurlaubtenstande

der Marine-Sanitätsoffiziere wieder a“anangestelt

Nichtamuer #bel.
Perwnal-Machrichten.

Deutsch-Ofstafrika.

Der Kapitän Berndt, der Bauleiter Romey.
die Zeichner Kleeberg und Diestel und der Schlosser
Zieme haben das Schutzgebiet mit Heimathsurlaub
verlassen.

Die Ausreise bezw. Wiederausreise in das Schutz-

gebiet haben am 9. Mai d. Is. von Neapel aus an-

getreten: der Oberleutnant v. Müller, die Leutnants
Schach v. Wittenau, v. Trzaska, v. Kornatzki,

Lincke (Albert) und v. Malachowski, die Zahl-
meisteraspiranten Rehse und Voigt, der Sergeant
Faupel, dieUnteroffiziereFederowski, Lehmann,
Friebe, Hinderer, Betzing, Grallert, Schu-
mann, Haugg und Piontkowsky.
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